Peter Ustinov

Forderrichtlinie
der Sir Peter Ustinov Stiftung

1. Grundsatze der Forderung

Sir Peter Ustinovs personliches Engagement gegen Vorurteile,
sein Pladoyer fir gegenseitigen Respekt und seine humanisti-
sche und weltoffene Grundhaltung sind das Leitbild unseres
Handelns.

Die Sir Peter Ustinov Stiftung férdert ausschlief3lich Vorhaben im
Rahmen ihres satzungsgemalen Stiftungszwecks. Ihr Ziel ist es,
die sozialen, gesundheitlichen, geistigen und seelischen Le-
bensbedingungen von Kindern und Jugendlichen jeden Alters —
ohne Rucksicht auf Herkunft, Abstammung oder Glauben — zu
verbessern und/oder zu helfen, ihnen in eine lebenswerte, an
Optimismus orientierte Zukunft zu ermdglichen.

Dies geschieht inshesondere unter der Pramisse der Unterstt-
zung und Erhaltung des humanitaren Geistesgutes im Sinne des
kunstlerischen und geistigen Schaffens des Stifters.

Die entscheidenden Organe flr die programmatische Ausrich-
tung und Forderung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvor-
stand.

Die Stiftung verfolgt ihre Ziele durch die Férderung Projekte Drit-
ter sowie durch eigene Projekte, gegebenenfalls in Kooperation
mit 6ffentlichen oder mit privaten Partnern.

Die Stiftung behélt sich vor, bei projektbezogenen Sammelspen-
deneinnahmen bis zu 15 % fir anderweitige Projekte zu ver-
wenden, deren Férderung nicht durch Sammelspenden gedeckt
ist bzw. gedeckt werden kann.

Die Stiftung folgt bei der Forderung von Projekten dem Prinzip
der weltanschaulichen Neutralitdt und dem Transparenzgebot.

Die Férderung durch die Stiftung ist der Allgemeinheit zugang-
lich.
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Bewilligung und Mittelanforderung
Forderantrdge missen schriftlich gestellt werden.

Jeder Antrag hat das zu fordernde Projekt zu skizzieren und soll-
te insbesondere folgende Informationen enthalten:

- Angaben zum Antragsteller
- Erlauterung des Projektes nach Inhalt und Ziel

- Begrindung der besonderen Forderungsbedurftigkeit durch
Darlegung der wirtschaftlichen Verhaltnisse und Férderungs-
wirdigkeit

- Zeitplan

- Projektkosten nach Kostenarten (Personal-, Reise- und
Sachmittel) je Projektabschnitt

- ggf. Kurzgutachten unabhangiger Experten

- ggf. Kooperationsvereinbarungen mit anderen am Projekt be-
teiligten Organisationen

- Satzung, Vereins- oder Handelsregisterauszug sowie Freistel-
lungsbescheid bzw. Anlage zum Korperschaftsteuerbescheid
des Finanzamtes

- Angabe, ob der Forderantrag oder ein ahnlicher auch einer
anderen Institution zur Entscheidung vorliegt oder vorgelegen
hat; sollte dies der Fall sein, ist die andere Institution zu be-
nennen

- Zusicherung, dass die Forderung nicht zur SchlieRung von
Etatliicken, Kostentibernahmen von Fortbildungsmafl3nahmen
einzelner Personen oder fir Druckbeihilfen verwendet wird.

Der bewilligte Zuwendungsbetrag ist zweckgebunden und aus-
schlieB3lich zur Finanzierung der im Bewilligungsbescheid aus-
gewiesenen Kostenposition bestimmit.

Die Hohe des Zuwendungsbetrages basiert auf dem vorgelegten
Kosten- und Finanzierungsplan. Bei Verringerung des Bedarfes
reduziert sich die Zuwendung entsprechend.

Die Stiftung pruft den Forderantrag auf Vereinbarkeit mit dem
Stiftungszweck und der aktuellen programmatischen Ausrich-
tung, ebenso die Plausibilitéat des Antrages. Sie behalt sich vor,
externe Experten hinzuzuziehen. Sie ist bemuht, in angemesse-
ner Zeit Uber den Antrag zu entscheiden.
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Die bewilligten Mittel sind je nach Art (Personal, Reise- oder
Sachmittel) und H6he beschrankt auf das im Projektantrag vor-
gelegte Budget. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

Die Bewilligung von Fordermitteln erfolgt schriftlich. Sonstige
Zusagen oder Vorabmitteilungen von Beschlussfassungen sind
unverbindlich.

Die Ausschuttung erfolgt zeitlich in Anlehnung an den Budget-
und Zeitplan. Der Ausschuttungsplan wird in der Regel vor Pro-
jektbeginn schriftlich fixiert.

Ablehnung von Fordermitteln

Die Stiftung ist in ihrer Entscheidung frei. Die Ablehnung erfolgt
schriftlich; sie kann ohne Begriindung erfolgen.

Ein Rechtsanspruch auf Férderung besteht nicht. Der Rechts-
weg gegen die Ablehnung ist ausgeschlossen.

Mittelverwendung

Die bewilligten Mittel sind sparsam, wirtschaftlich und projektge-
bunden einzusetzen. Die bewilligungsgemale Verwendung liegt
in der Verantwortung des Mittelempfangers — unabhangig da-
von, ob er die Leistungen selbst erbringt oder durch Dritte
erbringen lasst. Abweichungen bedurfen der Genehmigung der
Stiftung.

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, unverziglich der Stif-
tung anzuzeigen, wenn

- er nach Antragstellung oder nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises weitere Zuwendungen fir denselben
Zweck von Dritten erhalt

- der Verwendungszweck oder sonstige fir die Bewilligung der
Zuwendung maf3gebliche Umstande sich andern oder weg-
fallen

- der abgerufene Zuwendungsbetrag nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Auszahlung ausgegeben werden kann

- ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eréffnet
wird.
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Nicht verbrauchte Mittel sind umgehend, spatestens bei Ab-
schluss des Projektes an die Stiftung zu erstatten; eine Verzin-
sung wird nicht vereinbart.

Anspriche aus der Bewilligung sind weder abtretbar noch ver-
pfandbar.

Die Stiftung behélt sich den Widerruf des Zuwendungsbetrages
und die Ruckforderung gezahlter Mittel vor, wenn

- die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstidndige Anga-
ben erwirkt worden ist

- die Zuwendung nicht oder nicht mehr fur den vorgesehenen
Zweck verwendet wird

- andere im Bewilligungsbescheid mitgeteilte Auflagen nicht
beachtet wurden

- der Zuwendungsempfanger nicht rechtzeitig den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis vorgelegt hat sowie sei-
ner Mitteilungspflicht gemaf 2.2 dieser Richtlinie nicht nach-
gekommen ist.

Nachweis der Verwendung der Férdermittel

Der Fordermittelempfanger berichtet aktiv gegentiber der Stif-
tung Uber den Fortschritt gemaf den in der Projektvereinbarung
niedergelegten Bedingungen fir die Berichterstattung. Samtliche
offentlichkeitswirksame Aktivitditen mussen vorab mit der Stiftung
abgestimmt werden und sind nur in Ubereinstimmung mit den
separaten Projektvereinbarungen zuléassig. Das Recht der Stif-
tung, die Forderung selbst presse- und 6ffentlichkeitswirksam zu
nutzen, bleibt unberthrt. In diesem Falle stellt der Férdermittel-
empfanger hinreichend aussagefahiges Material zur Verfligung.

Der Fordermittelempfanger hat zu einem festgelegten Zeitpunkt
unmittelbar nach Projektabschluss, spéatestens aber drei Monate
danach, einen zusammenfassenden Abschlussbericht ein-
schlieB3lich Erreichung und Bewertung der Projektziele vorzule-
gen. Daruber hinaus ist der Empféanger verpflichtet, jederzeit auf
Verlangen der Stiftung in Form eines Zwischenberichtes Aus-
kunft iber den Stand des Projektes zu geben. Er muss umge-
hend Uber Ergebnisse oder Ereignisse berichten, die sich unmit-
telbar auf die Durchfiihrung und ihren Zeitplan auswirken.
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5.3 Uber die Mittelverwendung ist mit einem Verwendungsnachweis
Rechnung zu legen. Der Verwendungsnachweis ist unverziiglich
nach Projektende, spatestens aber drei Monate danach, zu
erbringen.

Die Mittelverwendung ist durch geeignete Belege und Unterla-
gen nachzuweisen. Eine gesonderte Mittelverwendungsprifung
behalt sich die Stiftung vor. Belege sind entsprechend der ge-
setzlichen Aufbewahrungsvorschriften (derzeit zehn Jahre) sorg-
faltig zu archivieren.

6. Anerkennung dieser Richtlinie

Mit Unterzeichnung des Forderantrages erkennt der Antragstel-
ler die Bestimmungen dieser Richtlinie an.

Dusseldorf, 12. Februar 2009
Der Vorstand

Seite 5von 5
Forderrichtlinie der PUS 120209.doc
Sir Peter Ustinov Stiftung



	Förderrichtlinie  der Sir Peter Ustinov Stiftung 

